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jeden 2. und 4.
Dienstag im 

Monat ab 19.00 Uhr, Bahn-
hofstr. 12, Anmeldung bei
Peter Kohlhaas, 25 12

jeden 1. Montag
im Monat ab

19.30 Uhr, Im Ruhrfeld 16,
S 3, Anmeldung nicht 

erforderlich 

nach
Verein-
barung,
Anmel-

dung bei Helmut Schulten, 
15 236

nach Verein-
barung, 

Anmeldung bei Anita Orti
von Havranek, 16 022

nach Vereinba-
rung, Im Ruhrfeld

16, S 6, Anmeldung bei
Gerd Meny, 77 90

jeden 1. Mon-
tag im Monat 

ab 19.30 Uhr, Im 
Ruhrfeld 16, S 2, keine 

Voranmeldung notwendig.

FDP

UWG

Grüne

SPD

Fraktion
f. Bürger

Jugendfreizeitstätte (Juze)

Stadtverwaltung Meckenheim

Hallenfreizeitbad Meckenheim

Sauna

Erftverband

CDU

Fraktionen 

Bürgermeister

Jugendclub

Öffentliche Bücherei

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde 
des Bürgermeisters

jeden 2. Montag im Monat
16.30 - 18 Uhr 

Bahnhofstr. 22, Raum 0.18 
Anmeldung bei 

Christine Müller, 
917 201

Nächste Sprechstunde:
14. September 2009

Aussiedler
Beratung der CDU 

jeden letzten Donnerstag
im Monat

von 19.00 - 20.00 Uhr
Bahnhofstr. 15a

Anmeldung unter 28 30
oder 01 79 - 591 88 66

Rente
Rentenberatung der 

Deutschen 
Rentenversicherung

jeden 2. und 4. Mittwoch 
im Monat 

von 8.30 - 12.00 Uhr 
sowie 13.00 - 15.30 Uhr

im Sitzungssaal 3, Im Ruhr-
feld 16, 53340 Meckenheim 

Anmeldung unter 
02 28 - 28 08 471

Umweltmobil
Dienstag, 22. September

10.00 - 13.00 Uhr 
Klosterstraße 
(Marktplatz) 

14.30 - 18.00 Uhr 
Siebengebirgsring

Parkplatz am Sportzentrum 
Info : 0 22 41 - 30 61 46

Mieter
Beratungstermine 
des Mietervereins 

Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e.V. 
Jeden Dienstag ab 14 Uhr

im Sitzungssaal 2, 
Im Ruhrfeld 16, 

53340 Meckenheim  
Anmeldung unter 
02 28 - 94 93 09-12

Elektro
Elektro-Kleingeräte 

Freitag, 4. September 2009
10.00 - 13.00 Uhr 

Merl, Gerichtsstraße/
Buschweg, Parkplatz

14.30 - 18.00 Uhr 
Ersdorf, Pater-Müller-Str.
(Parkplatz am Sportplatz)

www.rsag.de 

Siebengebirgsring 6, 917-475

Öffnungszeiten des Bades:

Montag: Für die Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag: 06.30 - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Mittwoch: 06.30 - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 - 17.00 Uhr Öffentlichkeit
Donnerstag: 06.30 - 09.30 Uhr Öffentlichkeit

14.00 - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Freitag: 06.30 - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Samstag: 10.00 - 16.00 Uhr Öffentlichkeit
Sonntag: 10.00 - 16.00 Uhr Öffentlichkeit

Einlassschluss ist jeweils eine Stunde vor Ende
der Öffnungszeit, 30 Minuten vor Ende der 
jeweiligen Öffnungszeit endet die Badezeit. 
Ausgenommen hiervon ist das Frühschwimmen. 

Eintrittspreise für das Hallenbad (Badezeit unbegrenzt):
Einzelkarte: 3,50 Euro  Fünfer-Karte: 15,00 Euro
Zwanziger-Karte: 50,00 Euro

Jugendliche (4 bis 18 Jahre, Auszubildende, Schüler, Wehr-
und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte ab 50 Prozent)
Einzelkarte: 2,00 Euro Fünfer-Karte: 7,50 Euro
Zwanziger-Karte: 30,00 Euro

Kinder bis zu 3 Jahren in Begleitung und unter Aufsicht 
Erwachsener, je Erwachsener 2 Kinder frei

Öffnungszeiten der Sauna:

Montag: Für die Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag: 10.00 - 15.00 Uhr Gemischte Sauna

15.00 - 21.00 Uhr Damensauna
Mittwoch: 10.00 - 21.00 Uhr Damensauna
Donnerstag: 10.00 - 21.00 Uhr Herrensauna
Freitag: 10.00 - 21.00 Uhr Gemischte Sauna
Samstag: 10.00 - 16.00 Uhr Gemischte Sauna
Sonntag: 10.00 - 16.00 Uhr Gemischte Sauna

Die Besucher der Sauna können das Hallenfreizeitbad
zu den oben genannten Öffnungszeiten nutzen.

Eintrittspreise für die Sauna:
Tageskarte: 7,00 Euro Fünfer-Karte: 32,00 Euro

Siebengebirgsring 2, 917 - 490
Kindertreff (8-13 Jahre) :Montag - Freitag: 16.00 - 18.00 Uhr
Jugendtreff (ab 14 Jahre): unterschiedliche Zeiten, 
Info unter: www.meckenheim.de

Im Ruhrfeld 16, 887 780
Montag, Donnerstag 15.00 Uhr - 18.30 Uhr

Dipl.-Ing. Horst Baxpehler, 707 699 – Belange aller mit dem
Kanalnetz in Verbindung stehenden Angelegenheiten

Adolf-Kolping-Straße 2, 61 41
Montag: 14.00 - 17.30 Uhr
Dienstag:  8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr 
Mittwoch: geschlossen Donnerstag: 14.00 - 18.30 Uhr
Freitag: 14.00 - 17.30 Uhr     Samstag: 9.30 - 13.00 Uhr

SPRECH-
STUNDENPostanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim

Hausanschriften: 
- Rathaus: Bahnhofstraße 22
- Reginahof (Bürgerservicezentrum): Bahnhofstraße 25
- Technische Dienste: Buschstraße 12
- Jugendhilfe: Im Ruhrfeld 16

Vorwahl: (0 22 25)
Telefon : 917-0
Telefax: 917-100
Stadtwerke: 917-175, Bahnhofstraße 25
Internet: www.meckenheim.de
E-Mail: stadt.meckenheim@meckenheim.de

Öffnungszeiten:
Montag:  07.30 bis 12.30 Uhr

14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag - Freitag: 07.30 bis 12.30 Uhr

Der Bereich Soziales ist nur nach vorheriger 
Terminabsprache erreichbar. Offene Sprechstunde: montags,

dienstags und donnerstags zwischen 11 und 12 Uhr.

Der Finanzbereich ist aufgrund der Umstellung des
Neuen Kommunalenfinanzmanagements (NKF) mittwochs

geschlossen und telefonisch nicht erreichbar!

Notfallnummer des Ordnungsaußendienstes: 917 110

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich Öffentlichkeit, 917-297, marion.luebbehuesen@meckenheim.de

Anruf Sammeltaxi im Rhein Sieg Kreis
917-217

2. September 2009

Der Bürgerverein Mecken-
heim als einer der Träger der
Partnerschaft Meckenheims mit
Le Mée sur Seine lädt die Bür-
gerinnen und Bürger der Stadt
Meckenheim anlässlich des Be-
suchs unserer französischen
Freunde in diesem Jahr

am Samstag, 26. September,
um 18.30 Uhr

zur Jubiläumsfeier
"20 Jahre Partnerschaft 

Le Mée sur Seine - 
Meckenheim"

ins Kurhaus Bad Neuenahr
ein.

18.30 Uhr: Empfang
19.15 Uhr: Jubiläumsfeier mit
großem Buffet und kleinen
Überraschungen
gegen 23.30 Uhr: Ende

Die Kosten für den Empfang
und das Abendbuffet einsch-
ließlich Tischwein betragen
50,00 Euro pro Person. 

Wer an der Jubiläumsfeier 
teilnehmen möchte, meldet sich
bitte bis zum 10. September
2009 beim Vorsitzenden des
Bürgervereins, Bernhard
Granz, (0 22 25) 1 20 27 an.

20 Jahre Partnerschaft 
mit Le Mée sur Seine

Herausragende ehrenamtli-
che Leistungen werden in
Meckenheim seit dem Jahr 2000
am Tag des Ehrenamtes, am 
5. Dezember, mit der von der
Goldschmiedin Heide Simm
entworfenen "Meckenheimer
Ehrennadel" gewürdigt. Die
Stadt Meckenheim bittet dar-
um, verdienstvolle Bürgerinnen
und Bürger, die in Meckenheim
wohnen, für die Ehrennadel vor-
zuschlagen. Der Vorschlag
muss eine ausführliche schrift-
liche Begründung enthalten.

Der Ausschuss für Kultur und
Tourismus der Stadt Mecken-
heim wird in seiner Sitzung am
19. November 2009 über die
Vergabe entscheiden. Die Vor-
schläge können bis zum 16. Ok-
tober 2009 geschickt werden an
die Stadt Meckenheim, 

Bereich Kuktur 
z. Hd. Ingrid Sönnert 

Bahnhofstraße 25 
53340 Meckenheim 

Fax: (0 22 25) 917 66 177 
E-Mail: ingrid.soennert@

meckenheim.de 

Tag des Ehrenamtes 2009:
Vorschläge für Träger 

der Meckenheimer 
Ehrennadel gesucht

Am 1. August 2010 beginnt 
für alle Kinder, die bis zum
31.08.2010 das sechste Le-
bensjahr vollenden, die Schul-
pflicht. Kinder, die nach dem
31.08.2010 das sechste Le-
bensjahr vollenden, können auf
Antrag der Erziehungsberech-
tigten zu Beginn des Schuljah-
res in die Schule aufgenommen
werden, wenn sie die für den
Schulbesuch erforderlichen
körperlichen und geistigen Vor-
aussetzungen besitzen und in
ihrem sozialen Verhalten aus-
reichend entwickelt sind; die
Entscheidung trifft die Schul-
leiterin bzw. der Schulleiter.

Die Anmeldung der Schul-
neulinge für das Schuljahr
2010/2011 findet an folgenden
Tagen statt:

Evangelische Grundschule
Meckenheim (Kölnstraße 1),

 (0 22 25) 66 10:
Mittwoch, 7.10.2009,
von 9-12 Uhr

von 16-18 Uhr
Donnerstag, 8.10.2009
von 9-12 Uhr
von 16-18 Uhr
In der Schule liegt ab dem
28.09.2009 eine Terminliste
aus, in der sich die Eltern ein-
tragen können, um unnötige
Wartezeiten zu vermeiden.
Am 23.09.2009 findet der Tag
der offenen Tür von 9.50-
11.30 Uhr statt sowie um 
19 Uhr eine Infoveranstaltung

Katholische Grundschule
Meckenheim, auch OGS
(Kirchplatz 3), 

 (0 22 25) 83 66 50:
Mittwoch, 7.10.2009,
von 10-13 Uhr
(Buchst. A-L) und
von 17-19 Uhr
(Buchst. A-L)
Donnerstag, 8.10.2009,
von 10-13 Uhr
(Buchst. M-Z) und
von 17-19 Uhr
(Buchst. M-Z)

Am 23.09.2009 findet der Tag
der offenen Tür 
von 9.50-11.30 Uhr statt.

Gemeinschaftsgrundschule
Meckenheim-Merl , auch
OGS (Zypressenweg 2), 

 (0 22 25) 32 88:
Mittwoch, 7.10.2009,
von 10-13 Uhr und
von 16-19 Uhr
Donnerstag, 8.10.2009
von 10-13 Uhr und
von 16-19 Uhr
Am 1.10.2009 findet der Tag
der offenen Tür von 9-10 Uhr
für die Eltern und von 17-18 Uhr
für die Eltern und Kinder statt.

Kath. Grundschule Mecken-
heim-Altendorf (Kirchstraße
26),  (0 22 25) 64 46:
Mittwoch, 7.10.2009,
von 10-13 Uhr und
von 15-18 Uhr
Einen Termin zur Besichti-
gung der Schule können Sie
mit dem Sekretariat unter der

o. g. Telefonnummer verein-
baren.

Kath. Grundschule Merl 
(Godesberger Straße 51), 

 (0 22 25) 66 21:
Mittwoch, 7.10.2009,
von 10-13 Uhr und
von 17-19 Uhr
Donnerstag, 8.10.2009
von 10-13 Uhr und
von 17-19 Uhr
In der Schule liegt ab dem
21.09.2009 eine Terminliste
aus, in der sich die Eltern ein-
tragen können, um unnötige
Wartezeiten zu vermeiden. Am
21.09.2009 findet der Tag der
offenen Tür um 17 Uhr statt.

Die Anmeldungen werden in
den Schulleiterzimmern der je-
weiligen Schulen entgegenge-
nommen. Bei der Anmeldung
ist das Familienstammbuch mit-
zubringen. Außerdem wird dar-
um gebeten, die Kinder bei der
Anmeldung vorzustellen.

Anmeldung der Schulanfänger an den Grundschulen 
der Stadt Meckenheim für das Schuljahr 2010/2011

Am Samstag, 12.September
2009,wird von 11-17 Uhr ein
Sportfest für alle Meckenhei-
mer mit dem Titel "Mecken-
heim Verein(t) – Es bewegt
sich was" stattfinden. Es ist ei-
ne Kooperation der Stadt
Meckenheim mit Ruhrfeld Ci-
ty, der Jugendfreizeitstätte,
Meckenheim Mobil / Rhein-
flanke Köln und dem Jugend-
migrationsdienst. 

Ort der Veranstaltung sind die
Sportstätten am Schulzen-
trum einschließlich Hallenbad.
Bei schlechtem Wetter wird ein
eingeschränktes Programm in
die Jungholzhalle verlegt. 

Ziel dieser Veranstaltung ist
es, Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen Möglichkeiten
sinnvoller Freizeitgestaltung im
sportlichen Bereich aufzuzei-
gen und sie für eine dauerhaf-
te sportliche Aktivität zu ge-
winnen. Meckenheimer Sport-
vereine,Schulen und Einrich-
tungen der Kinder- und Ju-
gendarbeit  haben ein vielfälti-

ges Programm zusammenge-
stellt. Ebenfalls mitwirken wer-
den die Jugendfeuerwehr, die
Malteser sowie die Stadtsolda-
ten. Für die Bewirtung sorgen
Meckenheimer Kindergärten.
Es gibt Spiel- und Sportange-
bote, Schnupperkurse, Turniere,
Wettkämpfe, Meisterschafts-
spiele, Vorführungen auf der
Bühne im Preuschhoff-Stadion
sowie Informationsstände. Da-
neben ist eine Sportarten-Rallye
geplant. Für die erfolgreiche ak-
tive Teilnahme an dieser Rallye
erhält jeder Teilnehmer eine
Siegerurkunde. Die Übersicht
der  Angebote ist, vorbehaltlich
aktueller Änderungen, im In-
ternet unter www.mecken-
heim.de einsehbar und wird am
Tag des Sportfestes in Form ei-
nes Programmführers an alle
Besucher ausgegeben. Die
Schirmherrschaft übernimmt
Bürgermeister Bert Spilles. Er
wird das Sportfest um 11 Uhr
auf der Bühne im Preuschhoff-
Stadion eröffnen.

Sportfest für alle Meckenheimer:
„Meckenheim Verein(t)“

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Tagespflege für Kinder
Suchen Sie eine Tagesmutter oder wollen Sie selbst 
Tagesmutter werden? Cornelia Menzel von der Jugend-
hilfe der Stadt Meckenheim berät, hilft und begleitet bei 
einer Vermittlung. Unter 917 - 294 ist Cornelia Menzel
Montag: 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr 
Dienstag: 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Mittwoch: 9.00 - 12.30 Uhr zu erreichen.

Schiedsfrau/ Schiedsmänner
Das Stadtgebiet Meckenheim ist in 
drei Schiedsamtsbezirke unterteilt:
Bezirk 1 (Meckenheim): Hans-Günther Botzem, 21 67
Bezirk 2 (Altendorf, Ersdorf): Walter Wette, 15 425
Bezirk 3 (Lüftelberg und Merl): Karola Steves, 68 99
Tel. Sprechstunde montags bis freitags: 18.00 - 21.00 Uhr
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Die wöchentliche Arbeitszeit
beträgt derzeit 39 Stunden. Die
Eingruppierung erfolgt nach
Qualifikation bis Entgeltgruppe
6 TVöD. Voraussetzung für die
Einstellung ist eine abgelegte
Gärtnermeisterprüfung, oder
eine abgelegte Gärtnerprüfung,
nach Möglichkeit im Bereich
der Garten- und Landschafts-
pflege. Das Aufgabengebiet
umfasst die Arbeit in Parkanla-
gen, Straßenbegleitgrün, Ge-
hölzflächen, Sträucher und
Bäume. Die Verträge sind zu-
nächst auf zwei Jahre befristet,
eine Weiterbeschäftigung wird

angestrebt.

Erwartet werden:

Detaillierte Kenntnisse in der
Grünpflege und Erfahrung im
Umgang mit den benötigten
Fahrzeugen und Geräten

Gute Organisationsfähigkei-
ten (Arbeitsvorbereitung)

Physische Belastbarkeit (Ar-
beiten unter ungünstigen Wet-
terbedingungen sowie Winter-
dienst und Rufbereitschaft auch
an Wochenenden)

Gutes Kooperationsverhalten
(freundliches Auftreten, guter

sprachlicher und schriftlicher
Ausdruck)

Flexibilität bei verschiedenen
Arbeitseinsätzen innerhalb des
Baubetriebshofes

Kenntnisse im Bereich der
Straßenverkehrsordnung (Bau-
stellenbeschilderung), 
sowie Führerschein Klasse
B/CE 

Eine Mitgliedschaft in der
Freiwilligen Feuerwehr Me-
ckenheim bzw. die Bereitschaft
zum Eintritt ist bei allen Be-
werberinnen und Bewerbern
erwünscht. Die Stadt Mecken-

heim hat sich die berufliche För-
derung von Frauen zum Ziel ge-
setzt, daher sind Bewerbungen
von Frauen erwünscht.
Schwerbehinderte Menschen
werden bei gleicher Eignung
und Befähigung bevorzugt.

Bewerbungen richten Sie bit-
te mit aussagekräftigen Unter-
lagen bis zum 25. September
2009 an:

Der Bürgermeister
Stadt Meckenheim
Bahnhofstraße 22

53340 Meckenheim

Die STADT MECKENHEIM sucht für den Baubetriebshof
zum nächstmöglichen Zeitpunkt: Teamleiter/innen und 

Facharbeiter/innen für die Grünflächenpflege
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Bekanntmachung der Stadt Meckenheim über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009

1. Das Wählerverzeichnis zur
Bundestagswahl für die 19
Wahlbezirke der Stadt Mecken-
heim wird in der Zeit vom
07.09.2009 bis 11.09.2009 wäh-
rend der allgemeinen Öffnungs-
zeiten (montags 7.30 Uhr - 12.30
Uhr und 14Uhr - 18 Uhr, diens-
tags bis freitags 7.30 Uhr - 12.30
Uhr) im Wahlbüro, Bahnhof-
straße 25, Eingang C, 1. Eta-
ge, Raum 1.13/1.14 für Wahl-
berechtigte zur Einsichtnahme
bereitgehalten.

Jeder Wahlberechtigte kann die
Richtigkeit oder Vollständigkeit
der zu seiner Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Sofern ein
Wahlberechtigter die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der Da-
ten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Perso-
nen überprüfen will, hat er Tat-
sachen glaubhaft zu machen,
aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des
Wählerverzeichnisses ergeben
kann. Das Recht auf Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich
der Daten von Wahlberechtig-
ten, für die im Melderegister
ein Sperrvermerk gemäß den §

21 Abs. 5 des Melderechtsrah-
mengesetzes entsprechenden
Vorschriften der Landesmelde-
gesetze ist.

Das Wählerverzeichnis wird im
automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist
durch ein Datensichtgerät (PC)
möglich. 

Wählen kann nur, wer in das
Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein
hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis
für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann in der Zeit vom
07.09.2009 bis 11.09.2009,spä-
testens am 11.09.2009 bis 12.30
Uhr, bei der oben angegebe-
nen Dienststelle Einspruch ein-
legen

Der Einspruch kann schriftlich
oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift eingelegt werden.
Richtet sich der Einspruch ge-
gen die Eintragung eines ande-
ren, so ist dieser vor der Ent-
scheidung zu hören.

3. Wahlberechtigte, die in das

Wählerverzeichnis eingetragen
sind, erhalten bis spätestens
zum 06.09.2009 eine Wahlbe-
nachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichti-
gung erhalten hat, aber glaubt
wahlberechtigt zu sein, muss
Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er
nicht Gefahr laufen will, dass er
sein Wahlrecht nicht ausüben
kann.

Wahlberechtigte, die nur auf An-
trag in das Wählerverzeichnis
eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein und
Briefwahlunterlagen beantragt
haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat,
kann an der Wahl im Wahlkreis
99, Rhein-Sieg-Kreis II

durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahlraum (Wahlbe-
zirk) dieses Wahlkreises

oder 

durch Briefwahl 
teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf
Antrag

5.1 ein in das Wählerverzeichnis
eingetragener Wahlberechtig-
ter,

5.2 ein nicht in das Wählerver-
zeichnis eingetragener Wahl-
berechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er
ohne sein Verschulden die An-
tragsfrist auf Aufnahme in das
Wählerverzeichnis nach § 18
Abs. 1 der Bundeswahlordnung
(bis zum 06.09.2009) oder die
Einspruchsfrist gegen das
Wählerverzeichnis nach § 22
Abs. 1 der Bundeswahlordnung
(bis zum 11.09.2009) versäumt
hat,
b) wenn sein Recht auf Teilnah-
me an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist nach § 18
Abs. 1 der Bundeswahlordnung
oder der Einspruchsfrist nach
§ 22 Abs. 1 der Bundeswahl-
ordnung entstanden ist,
c) wenn sein Wahlrecht im Ein-
spruchsverfahren festgestellt
worden und die Feststellung erst
nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der

Stadt Meckenheim gelangt ist.

Wahlscheinekönnen von in das
Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis
zum 25.09.2009 18.00 Uhr, bei
der Stadt Meckenheim münd-
lich (nicht telefonisch), schrift-
lich oder elektronisch beantragt
werden. 

Im Falle nachweislich plötzli-
cher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht
oder nur unter nicht zumutba-
ren Schwierigkeiten möglich
macht, kann der Antrag noch bis
zum Wahltage, 15.00 Uhr, ge-
stellt  werden.

Versichert ein Wahlberechtigter
glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist, kann ihm bis zum Ta-
ge vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein
neuer Wahlschein erteilt wer-
den.

Nicht in das Wählerverzeichnis
eingetragene Wahlberechtigte
können aus den unter 5.2 Buch-
stabe a) bis c) angegebenen
Gründen den Antrag auf Ertei-
lung eines Wahlscheines noch

bis zum Wahltage, 15.00 Uhr,
stellen.

Wer den Antrag für einen an-
deren stellt, muss durch Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht
nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. 

Ein behinderter Wahlberechtig-
ter kann sich bei der Antrag-
stellung der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen.

6. Mit dem Wahlscheinantrag
erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel
des Wahlkreises,
- einen amtlichen blauen Stimm-
zettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der An-
schrift, an die der Wahlbrief
zurückzusenden ist, versehenen
roten Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein
und Briefwahlunterlagen für ei-
nen anderen ist nur möglich,
wenn die Berechtigung zur
Empfangnahme der Unterlagen
durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen
wird und die bevollmächtigte

Person nicht mehr als vier
Wahlberechtigte vertritt; dies
hat sie der Stadt Meckenheim
vor Empfangnahme der Unter-
lagen schriftlich zu versichern.
Auf Verlangen hat sich die be-
vollmächtigte Person auszuwei-
sen.

Bei der Briefwahl muss der
Wähler den Wahlbrief mit dem
Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die an-
gegebene Stelle absenden, dass
der Wahlbrief dort spätestens
am Wahltage bis 18.00 Uhr ein-
geht.

Der Wahlbrief wird innerhalb
der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von
der Deutschen Bundespost AG
unentgeltlich befördert. Er kann
auch bei der auf dem Wahlbrief
angegebenen Stelle abgegeben
werden.

Meckenheim, 26.08.2009
Stadt Meckenheim
Der Bürgermeister

Bert Spilles

Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009
Das Wahlbüro ist ab sofort geöffnet

Das Wahlbüro der Stadt Me-
ckenheim ist ab sofort im Ver-
waltungsgebäude Bahnhof-
straße 25, 1. Etage Zimmer 1.13
geöffnet

Die 
Wahlbenachrichtigungen

werden ab 
Montag, 31. August 2009

verschickt

Die Wahlbenachrichtigungen
für die Bundestagswahl 2009
werden ab dem 31. August 2009
verschickt. Wer bis zum 6. Sep-
tember 2009 keine Wahlbe-
nachrichtigung erhalten hat,
sollte sich bis spätestens 
11. September 2009 mit dem 

Wahlbüro der 
Stadt Meckenheim 
Bahnhofstraße 25 

1. Etage, Zimmer 1.13 
(0 22 25) 917-143 
E-Mail: wahlen@ 
meckenheim.de

oder michaela.dahm@
meckenheim.de, 

(0 22 25) 917-152 
Fax: (0 22 25) 917 66195

in Verbindung setzen.

Im Wahlbüro, werden ab so-
fort die Briefwahlunterlagen
persönlich oder per Post aus-
gestellt. 

Wahlschein und Briefwahlun-
terlagen dürfen einem anderen
als dem Wahlberechtigten per-
sönlich nur ausgehändigt wer-
den, wenn die Berechtigung zur
Empfangnahme durch Vorla-
ge einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird. § 27
Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.

Von der Vollmacht kann nur Ge-
brauch gemacht werden, wenn
die bevollmächtigte Person
nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie
der Stadt Meckenheim vor
Empfangnahme der Unterlagen
schriftlich zu versichern (§ 28
Abs. 5 BWO).

Wahlberechtigte, die die
Briefwahlunterlagen persön-
lich beim Wahlamt abholen,
können die Briefwahlunterla-
gen auch vor Ort ausfüllen und
im Wahlbüro abgeben. 

Der Antrag auf Erteilung eines
Wahlscheines kann schriftlich
oder mündlich gestellt werden.
Eine fernmündliche Antrag-
stellung ist unzulässig. Wer den
Antrag für einen anderen stel-
len will, muss durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht
nachweisen, dass er dazu be-

rechtigt ist. Dies gilt auch, wenn
eine Beantragung per E-Mail
erfolgt.

Bürgerinnen und Bürger die
bereits einen Antrag auf Ertei-
lung eines Wahlscheins gestellt
haben, brauchen diesen Antrag
nach Erhalt der Wahlbenach-
richtigungskarte nicht erneu-
ern. Sie erhalten in den näch-
sten Tagen automatisch ihre
Briefwahlunterlagen per Post
zugesandt. 

Das Wahlbüro der Stadt
Meckenheim, Bahnhofstraße
25, 1. Etage, Zimmer 1.13, ist
montags von 7.30 bis 12.30 und
von 14 bis 18 Uhr sowie diens-
tags bis freitags von 7.30 bis
12.30 Uhr geöffnet. 

Stadt Meckenheim
26. August 2009

Der Bürgermeister
Bert Spilles

Am Donnerstag, 10.09.2009,
findet um 19 Uhr eine Sitzung
des Sozialausschusses des
Rates der Stadt Meckenheim
im Verwaltungsgebäude Im
Ruhrfeld 16, 53340 Mecken-
heim, Sitzungssaal S 5, statt.

Tagesordnung
Öffentliche Sitzung

1. Bestellung eines 
Schriftführers
2. Einwohnerfragestunde
3. Einwendungen gegen 
die Sitzungsniederschrift 
vom 23.4.2009
4. Anerkennung der Tages-
ordnung

5. Tagespflege in Mecken-
heim
6. Vernetzung von sozialen
Einrichtungen
7. Anträge
8. Anfragen
8.1. Mündliche Anfragen
9. Mitteilungen

Nicht öffentliche Sitzung

1. Einwendungen gegen 
die Sitzungsniederschriften
vom 28.1 und 23.4.2009
2. Anerkennung der 
Tagesordnung
3. Erörterung von Lösungs-
ansätzen für die sozial un-
befriedigende Wohnungs-
und Wohnumfeldsituation

an der Adendorfer Straße 6
bis 8 und an den Wohn-
blocks in der Straße Am
Kölnkreuz (SPD-Fraktion
vom 28.12.2008)
4. Betreuung von Senioren
in Pflegeeinrichtungen in
Meckenheim
5. Anträge
6. Anfragen
6.1. Mündliche Anfragen
7. Mitteilungen
7.1. Wirtschaftliche Situati-
on der Bonner Werkstätten

Zum öffentlichen Teil der
Sitzung sind alle Einwohne-
rinnen und Einwohner herz-
lich eingeladen.

Sitzung des Sozialausschusses 
des Rates der Stadt Meckenheim

Hinweiszur öffentlichen 
Zustellung für 

Herrn Klaus Dieter Hagen
Aktenzeichen:
60.2/01438/1973/UB-16

zuletzt bekannte Anschrift:

Sankt Mary Street 9
Naxxar
Malta

Für Herrn Klaus Dieter Ha-
gen hängt in den Verwal-
tungsgebäuden Bahnhof-
straße 22 und Bahnhofstraße
25 (Reginahof) der Stadt Me-
ckenheim eine Benachrich-
tigung zwecks öffentlicher
Zustellung gemäß § 10 LZG
(Landeszustellungsgesetz
NRW) aus.

Die Zustellungsbenachrich-
tigung kann auch im Zimmer

0.30 (Stadtentwicklung; Ver-
waltung/Bauaufsicht/Baula-
sten) Bahnhofstrasse 22 in
Empfang genommen wer-
den. Nach Ablauf von 2 Wo-
chen gilt die Benachrichti-
gung als öffentlich zugestellt.

Stadt Meckenheim
-Bauaufsicht-

Bahnhofstraße 22
53340 Meckenheim

Hinweis zur öffentlichen Zustellung 
für Herrn Klaus Dieter Hagen

Am Montag, den 14.9.2009,
10 Uhr soll im Amtsgericht
Rheinbach, Schweigelstr. 30,
1. Stockwerk Saal 205 öffentlich
meistbietend versteigert wer-
den: 

Ein Tiefgaragenstellplatz in
der Tiefgarage I, Nr. 7 des Tei-
lungsplanes, Zypressenweg/
Akazienstr., 53340 Mecken-
heim. Das Teileigentum ist im
Grundbuch von Meckenheim

Blatt 7985 eingetragen. Die Ver-
äußerung bedarf der Zustim-
mung des Verwalters. Wert
nach § 74 a ZVG: 6.500 Euro.
Das Gutachten kann zu den üb-
lichen Geschäftsstunden einge-
sehen werden ( 0 22 26/ 
801-103 u.104).

(011 K 044/07 
Amtsgericht Rheinbach

www.zvg-portal.de)

Zwangsversteigerung
(011 K 044/07)

Am Montag, 14. September
2009, 10 Uhr soll im Amtsge-
richt Rheinbach, Schweigel-
straße 30, 1. Stockwerk Saal 205
öffentlich meistbietend verstei-
gert werden: 

Ein Tiefgaragenstellplatz in
der Tiefgarage I, Nr. 18 des Tei-
lungsplanes, Zypressenweg/
Akazienstr., 53340 Mecken-
heim. Das Teileigentum ist im
Grundbuch von Meckenheim

Blatt 7996 eingetragen. Der Tei-
leigentümer bedarf zur Ver-
äußerung der Zustimmung des
Verwalters. Wert nach § 74 a
ZVG: 6.500 Euro. Das Gutach-
ten kann zu den üblichen Ge-
schäftsstunden eingesehen
werden ( 0 22 26/ 801-103
/104). 

(011 K 046/07 
Amtsgericht Rheinbach

www.zvg-portal-de)

Zwangsversteigerung
(011 K 046/07)
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